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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Wie der Nationalrat nutze auch der Ständerat die erste Sitzung der Wintersession 2022
zur Wahl des Ständeratspräsidiums und der Mitglieder des Büro-SR für 2022/2023
und wie im Nationalrat wurde mit Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) auch im Ständerat
ein Mitglied der Mitte für das höchste Amt auserkoren. Vor der Wahl der erst fünften
Ständeratspräsidentin in der Geschichte der kleinen Kammer ergriff der scheidende
Präsident, Thomas Hefti (fdp, GL), das Wort. Es sei gut, dass es in Demokratien
befristete Amtszeiten gebe. Resultate von Wahlen nicht anzuerkennen oder ziviler
Ungehorsam sei hingegen Gift für einen demokratischen Rechtsstaat. Hefti ging auf die
abflauende Pandemie ein, die in der Schweiz auch deshalb glimpflich abgelaufen sei,
weil – trotz aller Kritik – den Kantonen und dem Bundesrat vernünftige Lösungen
gelungen seien. Es greife zu kurz, den Föderalismus für Fehler, die es natürlich auch
gegeben habe, verantwortlich zu machen. Krisen seien «die Stunden der Exekutiven»
aber von Diktatur zu sprechen, sei daneben. Auch aus dem Krieg in der Ukraine, einem
von Russland angezettelten «Krieg gegen die westliche Welt» müsse die Schweiz Lehren
ziehen. Es gelte, die Armee zu verstärken. Bei den Verhandlungen mit der EU – ebenfalls
eine aktuelle Herausforderung – würde man vielleicht weiterkommen, wenn der EU
verständlich gemacht werden könnte, dass die «sehr weitgehenden Rechte» der
Mitbestimmung in der Schweiz nicht nur weltweit einzigartig, sondern auch für die
supranationale Organisation nicht schädlich seien.

Nachdem Thomas Hefti mit grossem Applaus bedacht worden war, schritt die kleine
Kammer zur Wahl ihrer neuen Präsidentin, die 45 von 46 Stimmen erhielt. Ein
Wahlzettel war leer geblieben. Brigitte Häberli-Koller wurde mit starkem Beifall in ihr
neues Amt begrüsst. Die Mitte-Politikerin – nach Josi Meier (cvp, LU; 1991), Françoise
Saudan (fdp, GE; 2000), Erika Forster-Vannini (fdp, SG; 2009) und Karin Keller-Sutter
(fdp, SG) die fünfte Ständeratspräsidentin – war bereits die zwölfte Kantonsvertretung
aus dem Thurgau, die das oberste Amt in der kleinen Kammer ausüben durfte. Nur die
Kantone Waadt (17), und Bern (15) stellten mehr Ständeratspräsidenten. Der Bund wisse,
was er am Thurgau habe, startete die frischgebackene und insgesamt 200ste höchste
Amtsträgerin in der kleinen Kammer ihre Antrittsrede mit einem Dank an die
anwesende Kantonalregierung. Auch sie ging auf die aktuellen politischen
Herausforderungen ein: Krisen und Wandel habe es schon immer gegeben, allerdings
gebe es heute viel mehr Widersprüche, die Unsicherheiten und Ängste weckten und im
schlimmsten Fall zu extremen Überzeugungen und einer gespaltenen Gesellschaft
führten. Es müsse unterschieden werden zwischen berechtigter Meinungsfreiheit und
«radikalen Forderungen bestimmter Gruppierungen». Die direkte Demokratie sei aber
keine Tyrannei der Mehrheit, sondern biete «das beste und ehrlichste Ventil für die
Bürgerinnen und Bürger», die Unzufriedenheit zeigen dürften, Abstimmungsergebnisse
aber selbstverständlich akzeptieren würden. «Wir leben in einer direkten Demokratie,
wo sich niemand auf der Strasse festkleben muss, wo niemand Gemälde mit
Kartoffelstock bewerfen muss und wo man sich auch nirgendwo anketten muss.» Es sei
zudem nicht fair, der Politik böswillige Absicht zu unterstellen, wenn sich ein Entscheid
im Nachhinein als fehlerhaft herausstelle. Unzufriedenheit und Fehler müsse eine
Demokratie aushalten und es sei an den Parlamentsmitgliedern, durch Ehrlichkeit und
Transparenz wieder Vertrauen zu schaffen. Es gebe viel zu tun und die anstehenden
Herausforderungen seien nur gemeinsam zu meistern, weshalb ihre Präsidentschaft
auch unter dem Motto «Gemeinsam - Ensemble - Insieme - Ensemen» stehe

Nach einem musikalischen Intermezzo schritt die kleine Kammer zur Wahl der
restlichen Mitglieder des Büros. Zur ersten Vizepräsidentin wurde Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) gewählt – ebenfalls mit 45 von 46 möglichen Stimmen (ein Zettel
blieb auch hier leer); damit wird 2023/2024 erstmals eine Sozialdemokratin dem
Ständerat vorstehen – es sei denn, die offizielle Kandidatin für die anstehenden
Bundesratswahlen würde in die Landesregierung gewählt oder aber bei den
eidgenössischen Wahlen 2023 in ihrem Kanton nicht bestätigt. Gleich zu zwei weiteren
Nova führte die Wahl der zweiten Vizepräsidentin: Lisa Mazzone (gp, VD) ergänzte das
erstmals reine Frauenpräsidium und wird – auch bei der Genferin eine Wiederwahl bei
den Ständeratswahlen 2023 vorausgesetzt – 2024/2025 den Ständerat als erstes
Mitglied der Grünen Partei präsidieren. Mazzone erhielt 44 von 46 möglichen Stimmen.

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2022
MARC BÜHLMANN
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Neben einer leeren Stimme entfiel eine auf eine andere Person. Die Ämter des
Stimmenzählers und des Ersatzstimmenzählers werden von Männern besetzt. Andrea
Caroni (fdp, AR) wurde mit 42 Stimmen gewählt (4 Wahlzettel blieben leer) und auf
Stefan Engler (mitte, GR) entfielen 45 Stimmen (ein leerer Wahlzettel). Das Büro-SR wird
immer dann mit einem weiteren Mitglied ergänzt, wenn Fraktionen mit mindestens fünf
Mitgliedern im Ständerat ansonsten darin nicht vertreten sind. Dies war für das
anstehende Amtsjahr der Fall für die SVP-Fraktion, die Werner Salzmann (svp, BE) zur
Wahl vorschlug, der mit 43 Stimmen gewählt wurde (3 leere Wahlzettel).

In einem Festakt wurde die neue Ständeratspräsidentin zwei Tage nach ihrer Wahl in
Frauenfeld gefeiert. Es sei zwar der bisherige Höhepunkt ihrer politischen Karriere, sie
trete aber auch kurz vor dem Pensionsalter im Herbst noch einmal zu den
Ständeratswahlen an, weil ihre Partei mit ihr die grössten Chancen sehe, gab die Mitte-
Politikerin, die als Gemeinderätin, Grossrätin, von 2003 bis 2011 Nationalrätin und
schliesslich ab 2011 Ständerätin die sogenannte «Ochsentour» hinter sich gebracht
hatte, in einem Interview mit der Thurgauer Zeitung zu Protokoll. 1

Organisation der Bundesrechtspflege

Einen neuen Anlauf zur Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten zwei
gleichlautende Motionen von Stefan Engler (mitte, GR; Mo. 21.3689) und von Mathias
Zopfi (gp, GL; Mo. 21.3690). Seit der letzten diesbezüglichen Diskussion seien
mittlerweile zehn Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe es verschiedene Beispiele
gegeben, aufgrund derer die Frage nach einer Stärkung des Rechtsstaates durch
Einführung einer richterlichen Kontrolle von Bundesgesetzen neu diskutiert werden
müsse, so die identische Begründung beider Vorstösse. Zudem würde der Föderalismus
gestärkt, wenn auch die Kantone ein Gericht anrufen könnten, das prüfe, ob die
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen verfassungskonform sei. 
In seinen identischen Stellungnahmen verwies der Bundesrat auf die bisher
gescheiterten Versuche, ein Bundesverfassungsgericht einzuführen (Pa.Iv. Müller-
Hemmi und Pa.Iv. Studer; Mo. Caroni). Die Bestrebungen seien damals «nicht zuletzt am
klaren Widerstand des Ständerats» gescheitert. Der Bundesrat sehe überdies keine
Notwendigkeit für neuerliche Diskussionen und beantrage deshalb die Ablehnung
beider Motionen. Dies sah die kleine Kammer, die beide Motionen gleichzeitig
behandelte, hingegen leicht anders. Sie hiess einen Ordnungsantrag von Hans Stöckli
(sp, BE) gut, der die beiden Motionen der SPK-SR zur Vorprüfung zuweisen wollte. Sie
solle die Veränderung der Praxis beleuchten und insbesondere auch die Frage einer
Verfassungsgerichtsbarkeit bei Notrechtskompetenzen wie im Falle der Covid-19-
Pandemie betrachten. 2

MOTION
DATUM: 22.09.2021
MARC BÜHLMANN

Nicht wie geplant in der Sommersession, sondern erst in der Herbstsession 2022
befasste sich der Ständerat mit den beiden Motionen (Mo. 21.3689; Mo. 21.3690), die
eine Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten. Als «Evergreen»
bezeichnete Daniel Fässler (mitte, AI) die Frage, ob es eine Überprüfung der
Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzen brauche. In der Tat gab es schon einige
entsprechende, allerdings stets erfolglose Vorstösse. Eine nur durch präsidialen
Stichentscheid zustande gekommene Mehrheit der SPK-SR wollte einen neuen Anlauf
versuchen und Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) brachte entsprechend
fünf Pro-Argumente vor: Erstens müsse die Bundesverfassung über den Gesetzen
stehen, damit Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern effektiv geschützt würden.
Zweitens sei die Autonomie der Kantone besser geschützt, wenn sich die Gliedstaaten
bei einem Verfassungsgericht etwa gegen verfassungswidrige
Zentralisierungsbestrebungen wehren könnten. Drittens würde das Ständemehr in
seiner Rolle gewahrt, wenn kein Gesetz zur Anwendung komme, das nicht auf einer von
Volk und Ständen angenommene Verfassungsgrundlage beruhe. Viertens seien die
Grundrechte nicht nur durch die EMRK, sondern auch durch die nationale Verfassung
effektiv geschützt – ein Schutz, der bei Gesetzesänderungen eingeklagt werden können
muss. Fünftens ergäbe sich eine präventive Wirkung, weil sich das Parlament bei der
Umsetzung von angenommenen Initiativen nicht mehr zu weit von der Verfassungsidee
entfernen könne, wenn es eine Rüge von einer verfassungsgerichtlichen Instanz
befürchten müsse. Um der starken Kommissionsminderheit gerecht zu werden, führte
Engler auch fünf Argumente gegen die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit an:
Es gebe erstens keinen Handlungsbedarf, weil der historische Verfassungsgeber eine
schwache Stellung der Judikative bewusst gewollt habe. Ein Verfassungsgericht drohe

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN
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zum Gesetzgeber zu werden, wenn nicht mehr die Stimmbevölkerung das letzte Wort
habe, ob sie ein Gesetz gutheissen wolle oder nicht. Drittens sei eine
«Verpolitisierung» der Judikative zu befürchten. Das Parlament sei viertens besser
geeignet, die letztlich stets politische Einschätzung vorzunehmen, ob ein Gesetz der
Verfassung widerspreche oder nicht. Das Parlament würde sich also mit der Einführung
einer Verfassungsgerichtsbarkeit fünftens seiner eigenen Kompetenzen berauben. 
In der darauffolgenden Debatte wurden zwar keine wirklich neuen Argumente mehr
vorgebracht, einige langjährige Kantonsvertreter gaben aber zu Protokoll, weshalb sie
ihre Meinung seit der letzten Diskussion vor rund elf Jahren geändert bzw. nicht
geändert hatten. Andrea Caroni (fdp, AR) etwa – als Nationalrat selbst einst Urheber
einer entsprechenden Motion – befürwortete nach wie vor eine bessere «Abfolge des
Dialogs zwischen den Gewalten». Mathias Zopfi (gp, GL) sorgte für Heiterkeit, indem er
die Verteidigung der Verfassungsgerichtsbarkeit eines jungen Rechtswissenschafters
zitierte, der heute gegen die Motion kämpfe. «Wer hat nun recht: Fässler der Jüngere
oder Fässler der Ältere?» Auch Carlo Sommaruga (sp, GE) erklärte, dass er seine
Meinung innerhalb eines Jahrzehnts geändert habe. Er sei zum Schluss gekommen, dass
das aktuelle System nicht nur sehr gut, sondern mit Blick auf die Vereinigten Staaten
auch besser ohne Verfassungsgerichtsbarkeit funktioniere. Schliesslich wies auch
Justizministerin Karin Keller-Sutter darauf hin, dass sie dieselbe Diskussion bereits
2012 «mitverfolgen durfte, allerdings in einer anderen Rolle». Sie erinnerte daran, dass
die kleine Kammer das bestehende System bisher stets als gut austariert betrachtet
habe. Auch der Bundesrat sei der Meinung, dass das stark gewichtete
direktdemokratische Element einer Ausweitung der Verfassungsgerichtsbarkeit
vorzuziehen sei, die zudem einen fundamentalen Eingriff in das politische System der
Schweiz bedeuten würde. Die Kantone hätten zudem bereits heute zahlreiche
Möglichkeiten, sich zu wehren. Wie schon 2012 sei der Bundesrat der Meinung, dass ein
Nein kein Nein zum Rechtsstaat, sondern ein Ja zur heute gut funktionierenden
Gewaltenteilung sei. Mit 29 zu 15 Stimmen (1 Enthaltung) folgte der Ständerat seiner
Kommissionsminderheit und der Empfehlung des Bundesrats und lehnte die beiden
Motionen ab. 3
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